aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S. 209ff.


Die religionspädagogische Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern

BRU an FS für Sozialpädagogik (SP) ist etwas besonderes, da es sich nicht nur um religiöse Begleitung von BSR, sondern um eine gezielte Ausbildung handelt, auf die bald folgende eigenständige erzieherische Tätigkeit in Kindergärten, Heimen der Jugendhilfe, Horten an den Schulen, Schulkindergärten, Kinderkliniken bzw. auf offene Kinder- und Jugendarbeit in Gemeindehäusern und Jugendzentren gerichtet. Hier müssen alle ausbildenden Fachlehrer und Fachlehrerinnen jedweder fachlichen Herkunft eine vierfache Professionalität mitbringen: eine fachwissenschaftlich-religionspädagogische, eine religionsdidaktische, eine schulpädagogische und eine berufspraktisch-sozialpädagogische Vorbildung. Dazu gehört tiefgehende und mehrjährige Erfahrung. Bei Ingenieuren sind 4 Jahre das Minimum.

Die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern (EZ) fällt unter die Zuständigkeit der Kultusministerien im Bereich der BS, ist jedoch zweijährig an der FS (in Bayern Fachakademie) für SP selbst bereits eine berufliche Ausbildung. Sie ist nicht dual angelegt (mit Ausnahme weniger „Berufsakademien für Sozialpädagogik“ in Baden-Württemberg), sondern eine sekundarschulische Vollzeitausbildung für einen erzieherischen Beruf. In der EZ-Ausbildung ist (fast) alles anders und spezifisch und erfordert eine spezialisierte Vorbildung/Vorerfahrung.

Zur Besonderheit der religionspädagogischen Erzieherausbildung

Bundesweit heißt das Ausbildungsfach nicht RU, sondern „Religionslehre/Religionspädagogik“. Es ist weder Kirche in der Schule noch thematische Nische, nicht Spielplatz noch letzter Freiraum, sondern ordentliches Lehr- und Unterrichtsfach, zugleich praktische rp Ausbildung mit dem Ziel einer fachwissenschaftlichen, personbildenden und handlungsorientierten Berufsqualifikation, die am Ende Prüfungsfach werden kann und in einigen Landeskirchen eine besondere vocatio der Kirche nach sich zieht, die zur staatlichen Anerkennung hinzutritt. Auch im Sonderfall zeigt sich die Besonderheit der Regelausbildung: Religion(spädagogik) ist integraler Bestandteil einer ganzheitlichen Ausbildung, die die Felder Recht oder Gesundheit, Spiel oder Rhythmik, Jugendliteratur und SP, Jugendhilfe oder Medienpädagogik, Werkerziehung und Psychologie, Politik und Pädagogik, Didaktik-Methodik und Heilpädagogik mit zusammen mindestens 33 Wochenstunden umfaßt.

Bis in die 70er Jahre war das Kindergärtnerinnen- und/oder Hortnerinnenseminar in aller Regel kirchlich bzw. diakonisch getragen. Dann gewannen der Erzieherberuf, der Kindergarten und die Jugendhilfe mit der Bildungsreform gesellschaftliche Akzeptanz, was sich in zunehmender Zahl staatlicher Ausbildungsstätten, zumeist im Rahmen der explodierenden BS-Zentren ebenso ausdrückte wie in staatlicher Bezuschussung der FS in freier bzw. kirchlich-diakonischer Trägerschaft zwischen 60 und 90 %. Ausbildungsordnungen der Länder, LP und Prüfungsbestimmungen wie Rahmenvereinbarungen und Regelungen der KMK folgten (zuletzt 1982). Die evangelischen und katholischen FS bilden bundesweit nur noch etwa 1/5 aller EZ bzw. des Nachwuchsbedarfs auch der kirchlichen Kindergärten, Heime oder Jugendzentren aus. Dies in der alten BRD.

In der DDR und im Bereich des Bundes Evangelischer Kirchen (BEK) blieben am Ende nur wenige der in der Vorkriegszeit zahlreichen kirchlichen Seminare übrig und richteten sich zunehmend auf die Gemeindediakonie und eine Anstellung im kirchlichen Binnenraum aus. Die staatlichen Ausbildungen zum Kindergärtner bzw. Kindergärtnerin und zum Hortner bzw. Hortnerin wurden unter straffer staatlicher Lenkung und ideologischer Ausrichtung in Richtung auf eine LR-Ausbildung weiterentwickelt, deren Absolventen und Absolventinnen nach der Einheit nur sehr eingeschränkte Anerkennung finden konnten; die kirchlichen Seminare (an den vier Standorten Greifswald, Ostberlin, Wolmirstedt und Bad Lausick) hatten im Rahmen der besonderen Beziehungen zwischen BEK und EKD den Arbeitskontakt nie ganz verloren und sich didaktisch im gegenseitigen Kontakt weiterentwickelt. Sie erfuhren 1991 praktisch volle Anerkennung. In Struktur und Berufsziel mußten sie sich der westdeutschen „Fachschule“ annähern, wollten sie ihre Nachfrage nicht verlieren. Theologische, gemeindepädagogische und kirchliche Befähigung verringerten sich im Maß, wenngleich nicht im Wert.

Für alle kirchlichen FS für SP gilt nun, daß ihre RP eingebettet und bezogen ist auf eine ganzheitliche und umfassende erzieherische Ausbildung und Qualifikation. In sich selbst umschließt sie - wie alle anderen Fächer auch - die doppelte didaktische Anforderungs- und Ausbildungsebene der persönlichen Bildung und sozialpädagogischen Ausbildung (Rauschenbach u.a.1995). Die kirchlichen FS versuchen daher sogar in Zeiten knapper finanzieller und personeller Ressourcen ein Mehr an rp Ausbildung anzubieten und festzuhalten:

Neben Schulgottesdiensten und neuen Formen der Spiritualität im Schulleben werden drei (statt zwei) Wochenstunden geboten und z.T. über das Doppelfach „Religionslehre/Religionspädagogik“ hinaus zu „religionspädagogisch-praktischen Übungen“ mit Kindern und Jugendlichen ausgeweitet. Dies läßt sich nur von eigenqualifizierten und erfahrenen Fachleuten anbahnen und begleiten. Die landeskirchlichen Träger oder Diakonissenmutterhäuser stellen ihren FS deshalb einen hauptamtlichen Religionspädagogen oder eine Religionspädagogin zur Verfügung, der oder die in der Regel auch andere Funktionen (Schulpfarrer, Schulleitung, Praxis, Nebenfächer) übernimmt und insgesamt in das Ganze der Ausbildung und des Kollegiums integriert ist. Unter diesem erheblichen Wettbewerbsnachteil leiden die vielen Religionspädagogen und Religionspädagoginnen an staatlichen BS-Zentren, die sich sehr viel mehr verzetteln müssen und ihr Ausbildungsfach nicht leicht als grundständige Ausbildungsperspektive integrieren und auf die Praxis beziehen können.

Die Anforderungen an ihre Qualifikation sind dabei keinesfalls geringer, ihre Leistung umso anerkennenswerter: auch für zwei Wochenstunden pro unterrichteter Klasse wird sehr viel an spezifischer Vorbereitung, Planungsflexibilität, Gruppendynamik, Erwachsenendidaktik, Schülerorientierung und Berufsnähe, überzeugender Fachkompetenz und glaubwürdigem Ausbildungs- wie Umgangsstil verlangt, dazu fächerübergreifende Kooperation und vermehrte Präsenz, ja Beteiligung an der sp Praxisbetreuung der Praktikanten und Praktikantinnen. Leichter haben es mit der Integration Schulleiter/Religionspädagogen und vor allem Diplomsozialpädagoginnen mit einer Zusatzqualifikation für rp Theorie und Praxis, zumal sie gegenüber Gemeindepfarrern und ‑pfarrerinnen und RL die o.g. vierfache Qualifikation bereits mitbringen.

Institutionelle Rahmenbedingungen

Der Fachunterricht unterliegt den Landesregelungen für EZ, Ausbildungs- und Prüfungsordnung oder -richtlinien, Notenerlassen und Regelstundenmaßen, wie sie zunächst in etwa auch von den kirchlichen Schulträgern angewandt werden. Religionslehre/Religionspädagogik ist ordentliches Lehrfach im allgemeinbildenden/erzieherischen und zugleich im berufskundlich-praktischen Bereich. Die LP werden in der Regel von den Kirchen und ihren Religionspädagogischen Instituten oder Katechetischen Ämtern (mit-)verantwortet. Arbeitsmaterialien unterliegen der Anerkennung und Lehrmittelfreiheit der Bundesländer, doch existieren so gut wie keine rp, auf EZ ausgerichteten Lehrbücher, was durch Eigenarbeit und Vorbereitung ausgeglichen werden muß.

Dabei geht es um eine Breitbandausbildung für verschiedenste sp Praxiseinrichtungen für Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 16 Jahren; die angehenden Erzieher und Erzieherinnen (EZ) sind im Durchschnitt selbst erst 18 - 20 Jahre alt und bringen selten eine berufliche Erstausbildung und Lebenserfahrung mit. All dies soll auch die RP in Richtung auf ausreichende Einstiegsqualifikation in selbständige Berufstätigkeit ausgleichen, was die Lehranforderungen erneut erhöht. Die soziale und wirtschaftliche Situation der angehenden EZ ist nach einer Umfrage des Diakonischen Werkes der EKD von 1992 eher schlecht, was sich in häufigen Nebentätigkeiten ausdrückt; die Schülerförderung an der „unechten“ FS (nicht Meister-, sondern Erstausbildung) bei restriktiver BAFöG-Handhabung schlecht, der Beratungsbedarf nimmt auch für Religionspädagogen und Religionspädagoginnen für den persönlichen Bereich, Lebensfragen und Geldprobleme, Arbeitsökonomie und Lebensplanung zu. An der FS für SP bedeutet dies weniger thematische Ausgestaltung des Unterrichtes als vielmehr außerunterrichtliche Präsenz und Gespräche - auch im Kollegium.

Religionspädagogische Ausbildungs- und Berufskonzepte

Seit Oberlin und Fröbel, Pestalozzi und Comenius bis hin zu Oehler und Piaget, Korczak und von Hentig haben viele pädagogische Ansätze und praktische Konzeptionen ihre Spuren in der rp EZ-Ausbildung hinterlassen, dazu die kirchlichen Traditionen und die jeweilige diakonische Realität. In den vergangenen Jahrzehnten waren es die evangelische Unterweisung, der thematisch-problemorientierte RU, von denen aus der Weg weiterging zu einem auch für die RP akzeptierten Situationsansatz. (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Gerber/Lang) Die Bearbeitung von Themen wie Identität, Gewissen, Konflikt, Vorurteil u.a. verlangt fächerübergreifendes Erarbeiten und Lernen am Beispiel (( Jungnitsch): Die Gestaltung christlicher Feste im Jahreszyklus bleibt traditionell wie Adventskalender, Tischgebete und Kinderlieder im Programm vieler Einrichtungen und deshalb auch der Ausbildung. Doch wann werden z.B. biblische Geschichten erzählt? Nicht mehr „freitagmittags“ oder wenn der Gemeindepfarrer zu Besuch kommt, sondern wenn EZ eine Situation wahrnimmt, in der er bzw. sie in seiner bzw. ihrer Person wie Berufsrolle einen Hinweis, eine Hilfestellung, einen Impuls geben kann, wie die Kinder mit ihrer Situation umgehen und sie klären können. Falls EZ einen Fundus solcher passender, kindgerechter Bibelgeschichten kennt, ein Original bis zur situationsgemäßen und kindgerechten Erzählung hin erarbeiten, verstehen, umsetzen, medial anreichern und erzählerisch ausschmücken wie einpassen kann! Mehr oder weniger bekannte Geschichten müssen neu erfahrbar gemacht, erklärt und auf die Situation hin ausgespielt werden. Nicht nur konfessionelle, sondern auch christliche Grundbildung aus Familie und Gemeinde, Schule und Gruppe kann nicht mehr vorausgesetzt werden. Bald wird sich zunehmend auch die multikulturelle und multireligiöse Streuung der Kindergartenkinder in den EZ-Schulen und der rp Ausbildung massiv auswirken.

Nicht nur SR und Praxis erwarten dies: auch die Kindergartenträger oder Heimleiter machen die EZ zu entscheidenden Bezugspersonen für religiöse Erziehung, christliche Verkündigung undkirchliche Sozialisation. Denn der Kindergarten erscheint vielen als letzte Chance und Agentur kirchlicher Erziehung. Wie anderswo, jedoch fokussiert, scheint in den FS die ganze volkskirchliche Problematik auf. Dies erlaubt weder Ignoranz (RU wie gehabt) noch Gegensteuerung (jetzt erst recht). Es muß konsequent von der religiösen Situation dieser Generation ausgegangen und auf die religiösen Fragen der von ihnen zu erziehenden Kinder und Jugendlichen gezielt werden. Ihre Religiosität, Pluralität und Säkularität bieten auch die Chance eines Neuanfanges.

Über die ekklesiologische Rückfrage hinaus ist das rp Ausbildungskonzept Intentionen einer allgemein diskutierten Reform der EZ-Ausbildung mit unterworfen:

-
bessere Abstimmung zwischen bzw. Integration von Theorie(fach) und geübter rp Praxis;

-
Entwicklung eines fächerübergreifenden Rahmencurriculums;

-
veränderte Sozialformen und neue didaktische Methoden bei erweiterter SR-Mitsprache;

-
Erweiterung des Praxisbezuges in Richtung auf eine kooperierende, mitlehrende und -lernende Praxis in den Einrichtungen.

Zur Besonderheit und Notwendigkeit kirchlicher Ausbildungsstätten für SP

Was macht das kirchliche Profil der FS aus, das ihre kirchliche Trägerschaft und die „bildungspolitische Mitverantwortung der Kirchen“ (EKD nach 1973) übersteigt? Durch ihre Ausbildungsqualität, die Geld kostet, versuchen die FS in ihrem Umgangsstil und durch individuelle Förderung und persönliche Bildung und Beratung, ihrem christlichen Auftrag gerecht zu werden, zumal sich dieser Auftrag (Mt 28) auf Menschheit und Welt, nicht Gruppe und Kirchenraum bezieht. Daß in ihnen Raum für Sinnsuche und Spiritualität Jugendlicher bleibt, ohne diese von vornherein auf traditionelle praxis pietatis einzuschränken oder jugendlichen Synkretismus inquisitorisch oder auch nur imprimatorisch auszugrenzen, entspricht der Freiheit Jesu, mit allen zu essen, zu reden, zu leben, ohne notwendige kritische Worte zu unterschlagen.

Religionspädagogische Qualifikationen für EZ

R-Lehre/RP ist ein planmäßiges Ausbildungsfach auch an staatlichen FS. 

RU/RP soll die Studierenden befähigen,
„ihre zukünftige Aufgabe als Erzieherin in christlicher Verantwortung wahrzunehmen und zu reflektieren. Dazu sollen ihnen die nötigen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt sowie Glaubens- und Lebenshilfe angeboten werden:
-
Einsicht in das Zusammenleben der Menschen in Verantwortung für einander
-
Kenntnisse der religiösen Vorstellungswelt und Fragen von Kindern und Jugendlichen
-
Verständnis für religiöse und sozialethische Problemstellungen
-
Fähigkeit, diese Problemstellungen in der Erziehung der Kinder und Jugendlichen methodisch aufzugreifen und weiterzuverarbeiten
-
Einsicht in die Vermittlungsprobleme von Glaubens- und Religionsfragen
-
Einsicht in die Berufsprobleme der Erzieherin im Zusammenhang mit religiöser Erziehung
-
Reflexion der eigenen religiösen Sozialisation.“
(Blätter zur Berufskunde 2.IV A 20 der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg 1995, S. 40)

In diesen Formulierungen verstecken sich fachliche und didaktische Probleme. Warum werden diese „Ziele“ immer noch derart „inhaltlich“ und stofforientiert aufgelistet? Wann werden endlich klare rp Qualifikationen geklärt? Werden unterschiedliche, mitgebrachte Einstellungen in neuer, offener Auseinandersetzung mit Religion, Christsein, Kirche ernstgenommen? Wo bleiben die fremdreligiösen, multikulturellen Notwendigkeiten? Wird von Kindern und Jugendlichen oder von Glauben und Kirche her gedacht und entsprechend der situative statt traditionelle Ansatz versucht? Werden die jesuanischen Impulse nicht nur im 1. und 16. Jahrhundert, sondern im 19. und 20. Jahrhundert fruchtbar gemacht? Werden Kanon und Geschichten, Glauben und Kirche, Brauchtum und Feste kritisch überprüft? Werden „Kenntnisse und Fähigkeiten“ mittels praktischer Einübung zu beruflichen Fertigkeiten handlungsorientiert weiterentwickelt und Professionalität angebahnt?

Die Liste ließe sich verlängern. Entscheidend bleibt, ob und wie die ausbildungsmäßig professionellen Voraussetzungen bei den Lehrkräften sichergestellt werden (Rauschenbach 1995). 

Schlußfolgerungen

1.
Religionspädagogisch: Lehrkräfte an kirchlichen wie staatlichen FS/Fachakademien für SP müssen unbedingt neben ihrer fachwissenschaftlichen und schulpädagogischen Vorbildung auch eine fachdidaktische und berufspraktische Qualifikation aufweisen oder rechtzeitig erwerben.

2.
Das Doppelfach „Religionslehre/Religionspädagogik“ kann nicht als Schonraum, thematische Nische oder Traditionsvermittlung ausgeformt werden, sondern muß unabdingbar als Ausbildungsfach und berufliche Qualifikation ernstgenommen bleiben.

3.
Religiöse Bildung und rp Praxis müssen sich in der Ausbildung gegenseitig ergänzen und praktische Übungen zum Ziel und als Bestandteil haben.

4.
RP und RP-Praxis müssen sich heute mehr denn je nicht als Nebenfach, sondern als integrativer Bestandteil einer ganzheitlichen EZ-Ausbildung verstehen und sich fächerübergreifend in Studieneinheiten und Projekten, Übungen und Praktika einbringen.

5.
Religiöse Erfahrung und christliche Einübung müssen Vorrang vor dem Versuch verspäteter kirchlicher Sozialisation haben; realistisch betrachtet gilt dies auch für den kirchlichen Kindergarten und muß entsprechend nicht erst im Beruf gefordert, sondern in der Ausbildung und Fachschule für angehende EZ erfahren werden.

6.
Im BRU mit EZ ist mit dem Situationsansatz der Einrichtungen für Kinder ernstzumachen. Gegenüber durchaus ernstzunehmender Nachfrage nach kirchlicher/rp Begleitung von Schwellenriten und Kirchenfesten muß die Situation der Kinder und Gruppen Ausgangspunkt allen Erzählens, Feierns, Gestaltens, Betens, Singens, Besprechens und Erfahrens sein und bleiben.

7.
Im Interesse einer qualifizierten und berufsbefähigenden Ausbildung als Einstiegsqualifikation muß von vornherein auch die kirchen- und bildungspolitische, berufs- und kinder-, ja sozialpolitische Qualifikation angegangen werden, um steigende Anforderungen und spätere Konflikte bewältigen zu helfen.

8.
Kirchliche, auch und gerade evangelische Ausbildungsstätten sind auch in Zeiten wirtschaftlicher Überprüfung und veränderter Prioritäten der kirchlichen und diakonischen Träger Teil eines Arbeitskonzeptes, das die Kinder und Jugendlichen und - nicht zuletzt - jungen Erwachsenen annimmt und der bildungspolitischen Mitverantwortung der Kirchen bleibend gerecht wird.
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